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[bookmark: _Hlk97300332]Beitrag für die zwischengemeindlichen Zusammenarbeit in der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft (GProRL) laut Artikel 51 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9
3. Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung vom 12. Juli 2025
Ersatzerklärung der getätigten Ausgaben gemäß Artikel 2 Absatz 2/ter
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17

Endabrechnung/Ansuchen um Saldozahlung - Pilotgemeinden


Daten der Beitragsgewährung für die zwischengemeindliche Zusammenarbeit in der Ausarbeitung des GProRL:
Beitragsansuchen vom ………………
Datum der Vereinbarung über die Zusammenarbeit ……………………
Projektkodex CUP: ……………………………………
Gewährung mit Dekret Nr. ………… vom ………….. 
Auftragsvolumen über …………………..Euro 

Beitrag im Ausmaß von 80 %. Nach Abzug der bereits mit Beschluss der Landesregierung vom 27. November 2018, Nr. 1246 kassierten Summe über _____________ Euro, beträgt der Beitrag ___________Euro.

Die/der Unterfertigte ………………………………………………………………………………..
Bürgermeister/in der Gemeinde …..…………………………………………………………….

erklärt

in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung hinsichtlich von Falscherklärungen gemäß Art. 48 und 76 des D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 Folgendes:

1. Die Gemeinde hat im Sinne des Punktes III, 9 der Zusatzvereinbarung die Einleitung des Verfahrens mit der Genehmigung des GProRL nach Artikel 53, Absatz 1 des Landesgesetztes 9/2018 genehmigt und legt den entsprechenden Beschluss bei.

2. Die gesamten getätigten Ausgaben laut Anlage beziehen sich ausschließlich auf die Leistungen der Kostenvoranschläge/Rechnungen, welche mit der Anfrage um Beitragsgewährung vorgelegt wurden und ergeben ……………….. Euro.

3. Die Gemeinde hat für gegenständliche Ausgabe keine anderen Förderungen erhalten und um keine anderen Förderungen angesucht. 

Die/der Unterfertigte als gesetzliche Vertreter/in der Gemeinde um Auszahlung des Saldobetrages über _____________ Euro.


	Ort und Datum der Unterschrift


	DIE/DER BÜRGERMEISTER/IN



Die Abteilung Örtliche Körperschaften führt Stichprobenkontrollen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, im Ausmaß von mindestens 6 Prozent der genehmigten Auszahlungsanträge durch.

beizulegende Anlage:
1. unterzeichnete Aufstellung der getätigten Ausgaben Endabrechnung
2. Beschluss zur Einleitung des Verfahrens mit der Genehmigung des GProRL nach Artikel 53, Absatz 1 des Landesgesetztes 9/2018

	
Kontaktperson (Gemeinde)

	Vorname ...............................................................
	Zuname .........................................................................

	Tel.:  ..........................................................................................................................
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